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Bek. Nr. 1 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Parkgebührenverordnung 
Vom 9. Februar 2015 

 
Die Gemeinde Schönau a. Königssee erlässt als zuständige örtliche Straßenverkehrsbehörde nach § 21 ZustVVerk vom        
22. Dezember 1998 (GVBl. S. 1025), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) i. V. m. § 6 a Abs. 6 
StVG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl I, S. 310, 919), zuletzt geändert am 28. August 2013 
(BGBl I, S. 3313), folgende 
 

Parkgebührenverordnung 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Verordnung gilt für folgende öffentliche Parkplätze der Gemeinde Schönau a. Königssee: 
 
a) Königssee 
b) Hinterbrand 
c) Hammerstiel 
 

§ 2 
Gebühren –  

Parkplatz Königssee 
 
(1) Für den Parkplatz Königssee werden folgende Gebühren erhoben: 
 

Parkdauer 
 

PKW mit Kurkarte der Touris-
musregion Berchtesgaden- 

Königssee 

 

PKW ohne 
Kurkarte 

 

Krad mit 
Kurkarte 

 

Krad ohne 
Kurkarte 

 

 

Bus 

Bis 60 Minuten 0,50 € 1,00 € 0,50 € 1,00 € 3,00 € 

Bis 24 Stunden 2,50 € 5,00 € 1,50 € 3,00 € 8,00 € 

 
(2) Der Parkplatz Königssee ist in der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr gebührenpflichtig. 
 

§ 3 
Gebühren –  

Parkplätze Hinterbrand und Hammerstiel 
 
(1) Für die Parkplätze Hinterbrand und Hammerstiel werden folgende Gebühren erhoben: 
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Parkdauer 
 

Kfz mit Kurkarte der Tourismusregion 
Berchtesgaden-Königssee 

 

 

Kfz ohne Kurkarte 

Bis 60 Minuten 0,50 € 1,00 € 

Bis 24 Stunden 1,50 € 3,00 € 

 
(2) Die Parkplätze Hinterbrand und Hammerstiel sind 24 Stunden gebührenpflichtig. 
 

§ 4 
Ausnahmen 

 
Die Gemeinde Schönau a. Königssee kann im Einzelfall von der Gebührenhöhe (§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1) bei der Erteilung 
von Dauerparkberechtigungen und Ausnahmegenehmigungen abweichen. 
 

§ 5 
Aufhebung der bisherigen Verordnung 

 
Die Parkgebührenverordnung vom 23.3.2009 tritt mit Ablauf des 31.3.2015 außer Kraft. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt zum 1. April 2015 in Kraft. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 9. Februar 2015 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Hannes Rasp, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 2 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Satzung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Schönau a. Königssee 
(Kindertagesstättensatzung) 

Vom 9. Februar 2015 
 
Aufgrund des Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Schönau a. Königssee folgende 
 

Satzung: 
 

ERSTER TEIL 
Allgemeines 

 
§ 1  

Gegenstand der Satzung; Öffentliche Einrichtung 
 
(1)  Die Gemeinde betreibt eine Kindertagesstätte als eine öffentliche Einrichtung. Ihr Besuch ist freiwillig. 
 
(2)  Die gemeindliche Kindertagesstätte ist eine Einrichtung im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgeset-

zes (BayKiBiG). 
 
(3)  Gemeindliche Kindertagesstätte ist: 
 

a)  die Kinderkrippe für Kinder überwiegend mit einem Lebensalter ab der neunten Woche bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres (Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 BayKiBiG), 

 
b)  der Kindergarten für Kinder überwiegend ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung (Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 

BayKiBiG). 
 
c)  der Kinderhort für schulpflichtige Kinder. 

 
(4)  Die Kindertagesstätte dient der Bildung, Erziehung und Betreuung der dort aufgenommenen Kinder und wird ohne Ge-

winnerzielungsabsicht betrieben. 
 

§ 2  
Personal 

 
(1)  Die Gemeinde stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das für den ordnungsgemäßen Betrieb ihrer Kinderta-

gesstätte notwendige Personal. 
 
(2) Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder wird durch geeignetes und ausreichendes pädagogisches Personal 

(pädagogische Fachkräfte und pädagogische Ergänzungskräfte) sichergestellt. 
 

§ 3  
Elternbeirat 

 
(1)  Für die Kindertagesstätte ist ein Elternbeirat zu bilden. 
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(2)  Aufgaben und Befugnisse des Elternbeirats ergeben sich aus Art. 14 BayKiBiG. 
 
 

ZWEITER TEIL 
Aufnahme in die Kindertagesstätte 

 
§ 4  

Anmeldung, Betreuungsvereinbarung 
 

(1)  Die Aufnahme setzt die schriftliche Anmeldung durch die Personensorgeberechtigten in der Kindertagesstätte voraus. Bei 
der Anmeldung sind die erforderlichen Angaben zur Person des aufzunehmenden Kindes und der Personensorgeberech-
tigten zu machen; ebenso sind solche Vorerkrankungen oder Behinderungen des aufzunehmenden Kindes mitzuteilen, die 
für die künftige Betreuung des Kindes in der Einrichtung von Bedeutung sind. Änderungen –insbesondere beim Personen-
sorgerecht– sind unverzüglich mitzuteilen. 

 
(2)  Die Anmeldung hat für die Kindertagesstätte für das jeweils kommende Betreuungsjahr bis spätestens 31. Januar des 

laufenden Jahres bei der Leitung der Kindertagesstätte, Rathausplatz 3, 83471 Schönau a. Königssee, zu erfolgen (An-
meldeschluss). Die Bekanntgabe des Anmeldeschlusses erfolgt durch ortsübliche Bekanntmachung in der örtlichen Pres-
se und im Informationsblatt der Gemeinde. Verspätet eingehende Anmeldungen können nur noch in der Reihenfolge der 
Eingänge berücksichtigt werden, bis der von der Gemeinde festgelegte Bedarf erreicht ist. 

 
(3)  Bei der Anmeldung des Kindes haben die Personensorgeberechtigten verbindlich im Voraus Buchungszeiten für das 

Betreuungsjahr festzulegen. Buchungszeiten sind die Zeiten, in denen das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Sie 
umfassen innerhalb der von der Gemeinde festgelegten Öffnungszeiten (§ 9) jedenfalls die Kernzeit (§ 9 Abs. 8 und 9) 
sowie die weiteren (von den Personensorgeberechtigten festgelegten) Nutzungszeiten (im Rahmen der festgelegten Be-
treuungszeiten). Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder sicherstellen zu können, werden für die Kinderta-
gesstätte dabei Mindestbuchungszeiten festgelegt (§ 10). 

 
(4)  Die gewählte Buchungszeit ist grundsätzlich für das gesamte jeweilige Betreuungsjahr verbindlich. Eine Änderung der 

Buchungszeiten ist nur in begründeten Ausnahmen jeweils zum Monatsanfang unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen 
zulässig und bedarf einer neuen schriftlichen Vereinbarung. 

 
§ 5  

Aufnahme 
 
(1)  Die Höchstzahl der in die Kindertagesstätte aufzunehmenden Kinder wird von der Gemeinde Schönau a. Königssee im 

Rahmen der Anerkennung und der Betriebserlaubnis festgelegt. 
 
(2)  Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet die Gemeinde im Benehmen mit der Leitung der Kindertages-

stätte. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Gruppe. Die Personensorgeberechtigten erhalten von 
der Einrichtung eine Bestätigung über die Aufnahme ihres Kindes. 

 
(3)  Aufgenommen werden in die Kindertagesstätte Kinder, 
 

a)  die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Schönau a. Königssee haben, 
 
b)  für die eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes zum Besuch der Kindertagesstätte, 

oder der Nachweis einer Vorsorgeuntersuchung vorgelegt wurde (Art. 27 BayKiBiG). 
 

Kinder, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Gemeinde Schönau a. Königssee haben, können aufgenommen werden, so-
weit weitere freie Plätze verfügbar sind. Ein Anspruch auf Verbleib über das jeweilige Betreuungsjahr hinaus, oder ein An-
spruch auf Übernahme von der Kinderkrippe in den Kindergarten besteht nicht. 

 
(4)  Die Vergabe der zur Verfügung stehenden Plätze erfolgt nach folgenden Kriterien, bzw. Dringlichkeitsstufen: 
 

1.  Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Schönau a. Königssee haben, 
 
2.  Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden; 
 
3.  Kinder, deren Väter oder Mütter alleinerziehend und berufstätig sind, 
 
4.  Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden; 
 
5.  Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind, 
 
6.  Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung bedürfen. 

 
Bei gleichen Kriterien erhalten Kinder mit höherem Lebensalter den Vorrang. 

 
(5)  Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt für die in der Gemeinde Schönau a. Königssee mit Hauptwohnsitz gemelde-

ten Kinder unbefristet. 
 
(6)  Tritt ein Kind den gebuchten Einrichtungsplatz nicht zum angemeldeten Termin an und wird es nicht entschuldigt, kann der 

Platz im nächsten Monat nach Maßgabe des Absatzes 4 anderweitig vergeben werden. Die Gebührenpflicht bleibt hiervon 
unberührt. 

 
(7)  Angemeldete Kinder, die bei der Platzvergabe nicht berücksichtigt werden konnten, werden auf Antrag in eine Vormerklis-

te eingetragen. Bei frei werdenden Plätzen erfolgt die Reihenfolge der Platzvergabe nach der Dringlichkeitsstufe nach 
Abs. 4. 
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DRITTER TEIL 
Abmeldung und Ausschluss 

 
§ 6  

Abmeldung; Ausscheiden 
 
(1)  Das Ausscheiden eines Kindes aus der Kindertagesstätte erfolgt durch schriftliche Abmeldung seitens der Personensor-

geberechtigten, durch Ausschluss, oder wenn es nicht mehr zum Benutzerkreis der jeweiligen Einrichtung gehört. 
 
(2)  Die Abmeldung ist jeweils zum 30. November, 28./29. Februar, 31. Mai oder 31. August unter Einhaltung einer Frist von 

zwei Wochen zulässig. 
Eine Kündigung zu einem von Satz 1 abweichenden Monatsende ist nur ausnahmsweise im Einvernehmen mit der Ge-
meinde zulässig, soweit und sobald der Einrichtungsplatz anderweitig belegt werden kann. 

 
§ 7  

Ausschluss 
 
(1)  Die Gemeinde Schönau a. Königssee kann aus wichtigem Grund die Aufnahme eines Kindes in die Kindertagesstätte 

ablehnen, oder ein Kind mit Wirkung zum Ende des laufenden Monats unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungs-
frist vom weiteren Besuch der Kindertagesstätte ausschließen, wenn 

 
a)  es innerhalb von drei Monaten insgesamt über zwei Wochen unentschuldigt gefehlt hat, 
 
b)  es wiederholt nicht pünktlich gebracht oder abgeholt wurde, 
 
c)  die Personensorgeberechtigten wiederholt gegen Regelungen der Betreuungsvereinbarung verstoßen, insbesondere 

die vereinbarten Buchungszeiten nicht einhalten, 
 
d)  das Kind aufgrund schwerer Verhaltensstörungen sich oder andere gefährdet, insbesondere wenn eine heilpädagogi-

sche oder therapeutische Behandlung angezeigt erscheint, 
 
e)  die Personensorgeberechtigten ihren Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung innerhalb der Mahnfrist nicht nachge-

kommen sind, 
 
f)  es sichtlich überfordert ist, 
 
h)  sonstige schwerwiegende Gründe im Verhalten des Kindes oder der Personensorgeberechtigten gegeben sind, die 

einen Ausschluss erforderlich machen. 
 
(2)  Vor einem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigten des Kindes und auf deren Antrag auch der Elternbeirat (§ 3) 

zu hören. 
 
(3)  Zum Ende des Betreuungsjahres kann die Gemeinde unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Wochen kündigen, so-

fern ein wichtiger Grund vorliegt. 
 
(4)  Ein Kind ist vorübergehend vom Besuch der Kindertagesstätte auszuschließen, wenn der Verdacht besteht, dass es 

ernsthaft erkrankt ist oder an einer ansteckenden Krankheit leidet. 
 

§ 8  
Krankheit, Anzeige 

 
(1)  Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Kindertagesstätte während der Dauer der Erkrankung nicht besuchen. 
 
(2)  Erkrankungen sind der Kindertagesstätte unverzüglich unter Angabe des Krankheitsgrundes mitzuteilen; die voraussichtli-

che Dauer der Erkrankung soll angegeben werden. 
 
(3)  Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohngemeinschaft des Kindes an einer ansteckenden Krankheit leidet. 
 
(4)  Bei einer ansteckenden Krankheit ist die Kindertagesstätte unverzüglich zu benachrichtigen; in diesem Fall kann verlangt 

werden, dass die Gesundung durch Bescheinigung des behandelnden Arztes oder Gesundheitszustandes nachgewiesen 
wird. 

 
(5)  Medikamente werden vom Personal der Kindertagesstätte grundsätzlich nicht verabreicht. 

Abweichend von Satz 1 können in besonderen Fällen bei schriftlich vorliegender Zustimmung der Personensorgeberech-
tigten und unter Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Anordnung Medikamente verabreicht werden. 

 
 

VIERTER TEIL 
Sonstiges 

 
§ 9  

Öffnungszeiten, insbesondere Kernzeiten; Verpflegung 
 
(1)  Die Kindertagesstätte ist während folgender Zeiträume geschlossen: 
 

vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 
am Faschingsdienstag 
von Gründonnerstag bis einschließlich Dienstag nach Ostern 
ein Arbeitstag Ende August oder Anfang in der Kinderkrippe und im Kindergarten 
3 Wochen in den Sommerferien im Kinderhort 
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(2)  Darüber hinaus kann die Einrichtung an höchstens 6 weiteren Tagen geschlossen bleiben, z. B. aufgrund von Fortbil-
dungsveranstaltungen der Mitarbeiter(innen) usw. 
Diese sonstigen Schließzeiten werden von der Gemeinde, bzw. der Leitung der Kindertagesstätte, rechtzeitig bekannt ge-
geben. 

 
(3)  Die Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag (außer Feiertags) geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten betragen: 
 

a)  Für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung (Kinderkrippe, Kindergarten) 
 
Montag mit Donnerstag  07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag    07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 
Die pädagogische Kernzeit ist von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
b)  Für Schulkinder (Kinderhort) 

 
Montag mit Freitag   11.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
In den Ferien   07.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
  
Bei anfallenden Mehrstunden muss für diese Zeit entsprechend höher gebucht werden. 

 
(4)  Buchungskategorien für Kinder unter 3 Jahren (Kinderkrippe): 
 

Gruppenbezeichnung Buchungskategorie in Std. Zeitrahmen 

a 4 - 5 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

b 4 - 5 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

c 5 - 6 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

d 6 – 7 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

e 7 – 8 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

f 8 – 9 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

g 9 - 10 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
(5)  Buchungskategorien für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten): 
 

Gruppenbezeichnung Buchungskategorie in Std. Zeitrahmen 

A 4 - 5 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

B 4 - 5 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

C 5 – 6 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

D 6 – 7 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

E 7 – 8 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

F 8 – 9 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

G 9 - 10 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
(6)  Buchungskategorie für Schulkinder (Kinderhort): 
 

Gruppenbezeichnung Buchungskategorie in Std. Zeitrahmen 

aa 2 - 3 11.15 Uhr bis 14.00 Uhr 
07.30 Uhr bis 10.30 Uhr  * 
08.30 Uhr bis 11.30 Uhr  * 

bb 3 - 4 11.15 Uhr bis 15.00 Uhr 
07.30 Uhr bis 11.30 Uhr  * 
08.30 Uhr bis 12.30 Uhr  * 

cc 4 - 5 11.15 Uhr bis 16.00 Uhr 
07.30 Uhr bis 12.30 Uhr  * 
08.30 Uhr bis 13.30 Uhr  * 

dd 5 - 6 11.15 Uhr bis 17.00 Uhr 
07.30 Uhr bis 13.30 Uhr  * 
08.30 Uhr bis 14.30 Uhr  * 

ee 6 – 7 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr  * 
08.30 Uhr bis 15.30 Uhr  * 

ff 7 – 8 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr  * 
08.30 Uhr bis 16.30 Uhr  * 

gg 8 - 9 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr  * 

 
* Buchungsmöglichkeiten in den Ferien 

 
(7)  Außerhalb der Öffnungszeiten findet eine Aufsicht nicht statt. 



-65- 

(8)  Den Kindern wird in der Kindertagesstätte auf Antrag der Personensorgeberechtigten ein Mittagessen angeboten. Für 
Kinder, für die eine über 14.00 Uhr hinausgehende Zeit gebucht wurde und für Hortkinder ist die Teilnahme am Mittages-
sen verpflichtend, außer es wurde mit der Leitung eine andere Vereinbarung getroffen. 

 
§ 10  

Mitwirkung der Personensorgeberechtigten; 
Regelmäßiger Besuch; Sprechzeiten und Elternabende 

 
(1)  Für neu aufgenommene Kinder gilt entsprechend den pädagogischen Erfordernissen eine Eingewöhnungszeit von zwei 

Wochen. In dieser Zeit treffen die Leitung und die pädagogischen Fachkräfte mit den Personensorgeberechtigten eine 
Regelung, wie lange der tägliche Aufenthalt des Kindes in der Einrichtung erfolgen soll. 
Bei Kindern unter 3 Jahren (Krippe) ist während der Eingewöhnungsphase die Anwesenheit eines Personensorgeberech-
tigten, oder zumindest einer anderen Bezugsperson, verpflichtend. 

 
(2)  Die Kindertagesstätte kann ihre Bildungs- und Erziehungsaufgaben nur dann sachgerecht erfüllen, wenn das angemeldete 

Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Die Personensorgeberechtigten sind daher verpflichtet, für den regelmäßigen 
Besuch des Kindes Sorge zu tragen. 
Das Fernbleiben von Kindern in der Kindertagesstätte ist der Leitung unverzüglich mitzuteilen. 

 
(3)  Eine wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit hängt entscheidend von der verständnisvollen Mitarbeit und Mitwirkung 

der Personensorgeberechtigten ab. Diese sollen daher regelmäßig die Elternabende besuchen. 
 
(4)  Individuelle Elterngespräche finden je nach Bedarf nach vorheriger Vereinbarung mit der Gruppenleitung statt. Diese 

Möglichkeit sollte im Regelfall mindestens einmal jährlich wahrgenommen werden. Auch die Leitung der Kindertagesstätte 
kann die Personensorgeberechtigten im Einzelfall zur Wahrnehmung eines individuellen Gesprächstermins auffordern. 

 
§ 11  

Betreuung auf dem Wege 
 
Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung der Kinder auf dem Weg zur und von der Kindertagesstätte zu sorgen. 
Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übergabe des Kindes an das Personal, beim Kinderhort mit dem Eintreffen 
des Kindes in der Einrichtung. 
Die Aufsichtspflicht dauert so lange an, wie das Kind der Kindertagesstätte anvertraut ist und endet mit der Übergabe des Kin-
des an einen anderen Aufsichtführenden (z. B. Personensorgeberechtigten). 
Die Kinder dürfen nicht alleine nach Hause gehen, ausgenommen es liegt eine schriftliche Erklärung der Personensorgeberech-
tigten vor, welche dies ausdrücklich erlaubt. Nur mit schriftlicher Bevollmächtigung durch einen Personensorgeberechtigten 
können auch andere Personen zur Abholung des Kindes benannt werden. Diese Personen sind der Leitung vorher namentlich 
bekannt zu geben. 
 

§ 12  
Unfallversicherungsschutz 

 
Kinder in der Kindertagesstätte sind bei Unfällen auf dem direkten Weg zur oder von der Einrichtung, während des Aufenthalts 
in der Einrichtung und während Veranstaltungen der Einrichtung im gesetzlichen Rahmen unfallversichert. Das durch die Auf-
nahmezusage begründete Betreuungsverhältnis schließt eine Vorbereitungs- und Eingewöhnungsphase des Kindes mit ein. Die 
Personensorgeberechtigten haben Unfälle auf dem Weg zur, bzw. von der Einrichtung, unverzüglich zu melden. 
 

§ 13  
Haftung 

 
(1)  Die Gemeinde haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte entstehen, nur im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(2)  Unbeschadet von Absatz 1 haftet die Gemeinde für Schäden, die sich aus der Benutzung der Kindertagesstätte ergeben, 

nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Insbesondere haftet die Gemeinde nicht für Schäden, die Benutzern durch Dritte zugefügt 
werden. 

 
 

FÜNFTER TEIL 
Schlussbestimmungen 

 
§ 14  

Auflösung und Änderung der Zweckbestimmung 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Kindertagesstätte oder Wegfall der Zweckbestimmung, fällt das verbleibende Vermögen an 
die Gemeinde zurück. 
 

§ 15  
Betreuungsjahr 

 
Das Betreuungsjahr der Kindertagesstätte beginnt am 1. September und endet am 31. August. 
 

§ 16  
Benutzungsgebühr, Verpflegungsentgelt 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt für die Benutzung ihrer Kindertagesstätte Gebühren nach Maßgabe der „Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte der Gemeinde Schönau a. Königssee (Kindertagesstättengebüh-
rensatzung)“. 
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(2)  Die Gemeinde erhebt für die Verpflegung in der Kindertagesstätte ein Verpflegungsentgelt entsprechend der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätte der Gemeinde Schönau a. Königssee (Kindertages-
stättengebührensatzung)“. 

 
§ 17  

Konzeption 
 
Für die Kindertagesstätte Schönau a. Königssee existiert eine pädagogische Konzeption, aus der sich weitere Details bezüglich 
der Führung der Einrichtung ergeben. Diese liegt in der Einrichtung zur Einsichtnahme auf. Die Personensorgeberechtigten 
erkennen mit dem Aufnahmeantrag in die Einrichtung die Grundsätze dieser Konzeption an. 
 

§ 18  
Allgemeiner Schutzauftrag 

 
Zwischen dem Landratsamt Berchtesgadener Land, Amt für Kinder, Jugend und Familien, und der Gemeinde Schönau a. Kö-
nigssee besteht ein Vertrag zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII. Dieser Vertrag kann bei der Leitung 
der Kindertagesstätte eingesehen werden. Vor Aufnahme in die Kindertagesstätte ist dem pädagogischen Fachpersonal Ein-
sicht in das Vorsorgeuntersuchungsheft zu gewähren. Soweit die Personensorgeberechtigten den Nachweis nicht vorlegen und 
sich Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des Wohls des Kindes ergeben, ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
hinzuzuziehen; die Personensorgeberechtigten sind hierüber zu informieren. 
 

§ 19  
Kooperation mit anderen Institutionen 

 
(1)  Die Kindertagesstätte kooperiert mit anderen Einrichtungen wie Schulen, anderen Kindertageseinrichtungen, schulvorbe-

reitenden Einrichtungen (SVE), Therapeuten, etc. In diesem Rahmen bedarf es keiner weiteren Zustimmung der Eltern zu 
einem gegenseitigen Austausch. 

 
(2)  Dem Kooperationsauftrag von Kindertageseinrichtung und Grundschule (Art. 7 Abs. 1 Satz 3 BayEUG) muss Rechnung 

getragen werden, wobei die einrichtungs- und angebotsbezogene Kooperation im Vordergrund steht. Das Herstellen der 
Anschlussfähigkeit der Bildungs- und Erziehungsprozesse in der Kindertagesstätte und in der Grundschule durch steten 
Dialog und gegenseitiges Hospitieren, sowie das Planen und Realisieren gemeinsamer Angebote für die Kinder und Eltern 
gelten als primäre Wegbereitung für eine gelungene Übergangsbewältigung. 

 
§ 20  

Rechtskraft 
 
(1)  Die Benutzungsordnung vom 25.6.2009 tritt am 31.8.2015 außer Kraft. 
 
(2)  Diese Satzung tritt am 1. September 2015 in Kraft. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 9. Februar 2015 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Hannes Rasp, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 3 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertagesstätte der Gemeinde Schönau a. Königssee 

(Kindertagesstättengebührensatzung) 
Vom 9. Februar 2015 

 
Auf Grund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Schönau a. Königssee folgende 
 

Gebührensatzung: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der gemeindlichen Kindertagesstätte Benutzungsgebühren. 

Diese sind auch zu entrichten, wenn die Kindertagesstätte während Ferienzeiten, an Feiertagen oder aus sonstigen Grün-
den geschlossen bleibt. 

 
(2)  Mit den Benutzungsgebühren wird für Kinder, die am Mittagessen teilnehmen, für jede Mahlzeit ein pauschaliertes Ver-

pflegungsentgelt (Unkostenbeitrag) erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner sind: 
 

a)  die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in die Kindertagesstätte aufgenommen wird, 
 
b)  diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in die Kindertagesstätte angemeldet haben. 

 
(2)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 3 
Entstehen und Ende der Gebühr 

 
Die Schuld zur Zahlung der Gebühren entsteht erstmals mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte; im Übrigen 
entsteht diese Gebühr jeweils fortlaufend mit Beginn des Monats. 
Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr endet mit Ablauf des Tages, an dem das Kind letztmalig die Kindertageseinrichtung 
besucht. 
 

§ 4 
Fälligkeit und Zahlung 

 
(1)  Die Gebührenschuld ist als Monatsbetrag zu entrichten. 
 
(2)  Die Gebührenschuld ist mit Ablauf des jeweiligen Monats zur Zahlung fällig. Sie ist bis spätestens des 5. des Folgemonats 

zu begleichen. 
 
(3)  Die Gebührenschuldner sind aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung verpflichtet, der Gemeinde eine Einzugsermäch-

tigung für ihr Konto zu erteilen. 
 
(4)  Das Verpflegungsentgelt wird gemeinsam mit der Kindergartengebühr erhoben. Für Änderungen gilt § 4 Abs. 3 und Abs. 4 

der Kindertagesstättensatzung analog. 
 

§ 5 
Gebührenmaßstab 

 
Die Höhe der Gebühr i. S. des § 6 richtet sich nach der Dauer des Besuchs der Kindertagesstätte (Buchungszeit). 
 

§ 6 
Gebührensatz 

 
(1) Buchungskategorien für Kinder unter 3 Jahren (Kinderkrippe) 
 

 
Gruppe 

 
Gebühr in € 

 

Buchungskategorie in 
Std. 

 

 

mit Geschwister-
ermäßigung 

 

a 85,00 4 – 5 60,00 

b 98,00 4 – 5  69,00 

c 108,00 5 – 6 76,00 

d 118,00 6 – 7  83,00 

e 128,00 7 – 8 90,00 

f 138,00 8 – 9 97,00 

g 148,00 9 – 10 104,00 

 
(2) Buchungskategorien für Kinder von 3 – 6 Jahren (Kindergarten) 
 

 
Gruppe 

 
Gebühr in € 

 

Buchungskategorie in 
Std. 

 

 

mit Geschwister-
ermäßigung 

 

A 65,00 4 – 5 46,00 

B 75,00 4 – 5 53,00 

C 83,00 5 – 6 58,00 

D 91,00 6 – 7 64,00 

E 99,00 7 – 8 69,00 

F 107,00 8 – 9 75,00 

G 115,00 9 – 10 81,00 

 
(3) Buchungskategorien für schulpflichtige Kinder (Kinderhort) 
 

 
Gruppe 

 
Gebühr in € 

 

Buchungskategorie in 
Std. 

 

 

mit Geschwister-
ermäßigung 

 

aa 75,00 2 - 3 53,00 

bb 85,00 3 – 4 60,00 

cc 95,00 4 – 5  67,00 

dd 105,00 5 – 6 74,00 

ee 115,00 6 – 7 81,00 

ff 125,00 7 – 8 88,00 

gg 135,00 8 - 9 95,00 

 
(4)  Das Verpflegungsentgelt beträgt für den Kindergarten  2,00 €/pro Mahlzeit 
 
(5)  Das Verpflegungsentgelt beträgt für den Kinderhort  2,50 €/pro Mahlzeit 
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(6)  Für Hortkinder, die für den jeweiligen Tag erst nach 09.30 Uhr von der Teilnahme am Mittagessen abgemeldet werden, 
wird das pauschalierte Verpflegungsentgelt auch für diesen Tag erhoben. 

 
§ 7 

Geschwisterermäßigung 
 
(1)  Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwister) zur gleichen Zeit die Kinderta-

gesstätte, so ermäßigt sich die Gebühr für das zweite und jedes weitere Kind auf den in § 6 Abs. 1, 2 oder 3, jeweils 4 
Spalte, festgelegten Betrag (Ermäßigung um rund ein Drittel). Als erstes Kind zählt dabei das als erstes in die Kinderta-
gesstätte aufgenommene Kind. Werden zwei oder mehrere Kinder gleichzeitig in die Kindertagesstätte aufgenommen, so 
zählt als erstes Kind das ältere Kind. Bei der Berechnung der Gebührenhöhe je Kind sind eventuelle Beitragszuschüsse 
des Freistaates Bayern zu den Elternbeiträgen (§ 8) in Abzug zu bringen; maßgebend für die Berechnung der nach Satz 1 
ermäßigten Gebühr ist also der von den Eltern zu bezahlende Restbetrag. 

 
(2)  Im Falle einer krankheitsbedingten Abwesenheit des Kindes, welche länger als 8 Wochen fortbesteht, wird auf Antrag die 

Benutzungsgebühr für die Dauer der Abwesenheit um die Hälfte ermäßigt. Die Ermäßigung nach Satz 1 kann im Höchst-
fall für drei Monate in Anspruch genommen werden. 

 
(3)  In besonderen Härtefällen können im Übrigen die Personensorgeberechtigten eine über Abs. 2 hinausgehende Ermäßi-

gung beantragen. In diesem Fall entscheidet der Gemeinderat über das Ausmaß der Ermäßigung, sofern und soweit keine 
anderweitigen gesetzlichen Ansprüche bestehen. 

 
§ 8 

Gebührenermäßigung für Vorschulkinder 
 
(1)  Das Benutzungsentgelt (§ 5 Abs. 1 bis 3) reduziert sich für Kinder in dem Kindergartenjahr, welches der Schulpflicht nach 

Art. 37 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vorausgeht, nach 
Maßgabe und Höhe des vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellten Zuschusses. 

 
(2)  Für Kinder, die vorzeitig eingeschult werden und den Zuschuss deshalb nicht in Anspruch nehmen konnten, besteht kein 

rückwirkender Anspruch auf Reduzierung des Benutzungsentgeltes. Die Gebührenreduzierung erfolgt erst ab der Antrag-
stellung auf vorzeitige Einschulung (Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG i. V. m. § 26 Abs. 1 Satz 1 AVBayKiBiG). 

 
(3)  Für Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden, wird die staatliche Zuschussleistung für das ursprünglich letzte 

Kindergartenjahr durchgehend bezahlt. Für das darauf folgende Kindergartenjahr erfolgt keine Gebührenermäßigung mehr 
(vgl. Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG i. V. m. § 26 Abs. 1 Satz 1 AVBayKiBiG). 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. September 2015 in Kraft. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 9. Februar 2015 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
   
Hannes Rasp, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Sparkasse Berchtesgadener Land 
 

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher 
 
Das von der Sparkasse Berchtesgadener Land ausgestellte Sparkassenbuch 
 

Nr. 3412055604 
 
wird nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist für kraftlos erklärt. 
 
 
Bad Reichenhall, den 2. März 2015 
Sparkasse Berchtesgadener Land 
 
Der Vorstand 
Dir. Grundner              Dir. Maltan 

 


